
Wettbewerbsbedingungen  

Kunden werben Baufinanzierer 
 

Teilnehmer 

Teilnahmeberechtigt sind alle Kunden/innen der Sparda-Bank Südwest eG.  

Mitarbeitende der Sparda-Bank und verbundener Kooperationspartner und Vermittler, deren Angehörige 

sowie Angehörige des gleichen Hausstands sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

 

Empfehlung 

Voraussetzung für die Teilnahme an diesem Programm ist die Werbung eines/r Neukunden/in, der/die eine 

Baufinanzierung über den Empfehlungs-Coupon abschließt. Geworben werden können  

alle Bekannten, Freunde, Verwandte, Kolleginnen und Kollegen, die einen Wohnsitz oder ihren Arbeitsplatz 

im Geschäftsgebiet der Sparda-Bank Südwest haben und eine Baufinanzierung abschließen.  

 

Teilnahme 

Teilen Sie uns Name, Anschrift und Telefonnummer Ihrer Empfehlung per Coupon mit, sofern der/die 

Empfohlene damit einverstanden ist. Wir setzen uns dann mit ihm/ihr in Verbindung. Selbstverständlich kann 

der/die Interessent/in auch direkt selbst Kontakt zur Filiale seiner Wahl aufnehmen. Den Coupon, der Sie als 

Werber/in ausweist, bringt der/die Interessent/in dann zum Termin der Baufinanzierung mit. Die nachträgliche 

Einreichung einer Empfehlung ist nicht möglich. Es sind ausschließlich Einzelpersonen als Werber zur 

Couponeinreichung berechtigt. 

 

Prämie 

Gewertet werden Kundenwerbungen, sofern eine Baufinanzierung unwiderruflich abgeschlossen wird. Von 

der Prämienberechtigung ausgeschlossen sind Baufinanzierungen, die über einen externen Vermittler (z.B. 

unabhängige Finanzierungsvermittler, Makler, Finanzberater) abgeschlossen werden. Sobald die 

Wettbewerbsbedingungen erfüllt sind, schreiben wir dem Girokonto des Werbers die entsprechende Prämie 

gut. Die Höhe der Prämie richtet sich nach der Summe der abgeschlossenen Baufinanzierung. Die Gutschrift 

kann sowohl auf dem jeweiligen Einzel- oder Gemeinschaftskonto des Werbers in unserem Haus erfolgen. 

 

Es sind maximal fünf Werbungen pro Kalenderjahr je Einzelperson zulässig. Erfolgen mehr als fünf 

Kundenwerbungen, werden die fünf zeitlich zuerst erfassten Kundenwerbungen berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktion 

Im Aktionszeitraum vom 01.08.25 bis 31.10.25 verdoppeln wir die erste o.g. Prämie gegenüber dem Werber. 

Ausschließlich die zuerst eingereichte Kundenwerbung im o.g. Aktionszeitraum wird mit der doppelten 

Auszahlung der o.g. Prämie versehen. Eine weitere Kundenwerbung bzw. Couponeinreichung in diesem 

Zeitraum führt wiederum zu den klassischen o.g. Prämien und werden nicht verdoppelt ausgeschüttet. Die 

Einreichung der Coupons zur Nutzung der Aktion und doppelter Prämienauszahlung muss im Aktionszeitraum 

zwischen dem 01.08.25 bis 31.10.25 gegenüber der Bank erfolgen und von unseren Bankmitarbeitern 

bestätigt und intern weitergeleitet worden sein. Planen Sie deshalb einen entsprechenden Vorlauf in der 

Beantragung ein. Eine vorgelagerte oder nachgelagerte Einreichung außerhalb des Aktionszeitraums führt zu 

keiner doppelten Prämienauszahlung. 



Datenschutz & Bedingungen 

Die persönlichen Daten verbleiben unter Beachtung der Datenschutzbestimmungen bei der Sparda-Bank 

Südwest eG und werden nicht an Dritte weitergegeben. 

 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Mit der Teilnahme am „Kunden werben Baufinanzierer“- Programm akzeptiert der empfehlende und der 

empfohlene Kunde diese Bedingungen. 

 

Sparda-Bank Südwest eG 

Stand: 08/2025 

 


